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	Praxis: Altenpflege
Wissen kompakt für ambulante und stationäre Pflegefachkräfte




 	
		

	Übersicht: Ausnahmen für Zusatzbitten

	Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn der Wunsch 

	· schnell und ohne Auswirkungen für den Folgekunden erfüllbar ist, 
· zur Vertrauensbildung beiträgt, 
· einmalig ist und keine Erwartungshaltung erzeugt,
spricht nichts dagegen. 

	Absagen sollten Sie hingegen, wenn

	· die Bitte nichts mit Ihrem pflegerischen Auftrag zu tun hat, 
· Sie sich dadurch zeitlich verzetteln und den nachfolgenden Pflegekunden benachteiligen, 
· wiederholt derartige Bitten an Sie herangetragen werden, 
· diese als selbstverständlich erachtet werden.



